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Amtliche Publikation im Furttaler vom 08.01.2010 
 
 
Gemeinde Hüttikon 
 
Erneuerungswahlen der Mitglieder des Gemeinderates, der 
Rechnungsprüfungskommission und des Wahlbüros, Amtsperiode 2010 - 2014 
 
Gestützt auf die Wahlausschreibung vom 20. November 2009 sind für die 
Erneuerungswahlen innert der festgesetzten Frist folgende Wahlvorschläge eingegangen: 
 
Gemeinderat, 5 Mitglieder und Gemeindepräsidentin/Gemeindepräsident 
 
Name, Vorname Geb.-

Jahr 
Beruf Adresse  

     
Imhof, Markus 1955 Gärtner Brunnenwisstrasse 33 bisher 
Derrer, Beatrice 1972 Kfm. Angest., Bäuerin Im Wasenbühl 1 bisher 
Kobler, Ivana 1972 Kfm. Angest. Zürcherstrasse 32 bisher 
Zimmermann, Peter 1949 Bauführer Mäsjuten 2 bisher 
Lüssi, Thomas 1960 Geschäftsführer Oetwilerstrasse 31 neu 
 
Gemeindepräsident/Gemeindepräsidentin 
 
Imhof, Markus 1955 Gärtner Brunnenwisstrasse 33 bisher 
 
Rechnungsprüfungskommission, 5 Mitglieder und Präsidentin/Präsident 
 
Name, Vorname Geb.-

Jahr 
Beruf Adresse  

     
Fiechter, Ernst 1944 Pensionär Rebweg 6 bisher 
Dubach, Susanne 1950 Hausfrau Oetwilerstrasse 81 bisher 
Bopp, Rudolf 1961 Landwirt Oetwilerstrasse 82 bisher 
Nyfeler, Daniel 1957 Landwirt Zürcherstrasse 37 bisher 
Eskandari Abyazani, Norouz 1962 Bankangestellter Brunnenwisstrasse 44 neu 
 
RPK-Präsident/RPK-Präsidentin 
 
Fiechter, Ernst 1944 Pensionär Rebweg 6 bisher 
 
Wahlbüro, 5 Mitglieder 
 
Name, Vorname Geb.-

Jahr 
Beruf Adresse  

     
Bopp, Susanna 1966 Hausfrau Oetwilerstrasse 82 bisher 
Schultheiss, Brigitte 1966 Hausfrau Chriesbaumstrasse 2 bisher 
Strassmann, Karl 1961 Versandangestellter Oetwilerstrasse 5 bisher 
Zemp, Monika 1972 Hausfrau Oetwilerstrasse 33 bisher 
Bohland, Corina 1973 Arztgehilfin Zürcherstrasse 9 neu 



 

 

In Anwendung von Art. 6 der Gemeindeordnung und § 53 des Gesetzes über die politischen 
Rechte (GPR) wird eine zweite Frist von 7 Tagen, bis spätestens 15. Januar 2010, 
angesetzt, innert welcher frühere Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen oder neue 
Wahlvorschläge eingereicht werden können. 

Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde 
hat. Die Kandidaten müssen mit Namen und Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und 
Adresse auf dem Wahlvorschlag bezeichnet werden. 

Ein Wahlvorschlag ist von mindestens 15 Stimmberechtigten der Gemeinde Hüttikon zu 
unterzeichnen. Die Stimmberechtigten dürfen nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 
Weitere Bestimmungen sind auf den Formularen für die Wahlvorschläge angebracht. Diese 
können in der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

Der Gemeinderat erklärt die Vorgeschlagenen als gewählt, wenn die Voraussetzungen für 
eine stille Wahl gemäss § 54 GPR erfüllt sind. 

Sind die Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt oder ist eine stille Wahl nicht 
vorgesehen, wird eine Urnenwahl mit einem leeren Wahlzettel durchgeführt. 

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich 
Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Dielsdorf, Geissackerstrasse 24, Postfach 273, 8157 
Dielsdorf, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und eine Begründung 
enthalten. 
 
 
Hüttikon, 8. Januar 2010 Gemeinderat Hüttikon  
 


